
evangelische wie atholische Theologen allen Gebieten eser Welt (gegenüber dem
immer wieder verfallen, überwinden Läßt. gläubigen Christen immer noch) Vorteil
Graz infried Gruber be' (16) iner Zusammenarbeit

schen risten und Atheisten steht nach
OIlz im ugen! igentlich AUrX die _

ORALTHEOLOG Unfähigkeit der Christen gegen, die
autonomen rdischen WirklichkeitenHORMANN (Hg.), erkennen vgl. 17) und den eigenen morali-Zusammenarbeit VOoN Christen und Atheisten. schen Kategorienapparat entsprechend Z

Das Problem der gemeinsamen sittlichen
Normen. Moraltheologentagung 1969

an!  .  dern vgl 13).
Wien. (Wiener Beitraäge Theologie., Biser geht mit der These 1nNs Gericht, ndaß
34} (60.) Herder, Wien 1970 » 3l 6il  g- be;  1m Gegensatz von Christen und
DI  V1 4.80. Atheisten g eiıne Differenz 1mM inner-

sten rinzip: Gott” (20) handle, und betont,Der Kongreß der deutschsprachigen oral- „eine echte Relation Theismus undtheologen, der 1en und dazu Atheismus -  v mehr bestritten werdenerstmals auch Kollegen den Ostblock- könne), und bestünde s1e HUr darin, Q
taaten eingeladen hatte, beschäftigte cich
bei dieser Begegnung sinnvollerweise mit

der Atheismus den Gottesglauben nach
dem Thema „Zusammenarbeit von Christen

eines Schattenwurfs begleitet” 24) Den
Beweis für d;  1ese ese findet Biser, AUS-

licher Normen einer rasch sich verändern-
und Atheisten“. Die Frage der Findung cıtt- gehend VOo  —; den moöodernen Atheismus-In-

terpretationen, In der Exzentrität des Men-den und durch einen zunehmend komplexe- C' durch Bestätigung S außen
7ren Sozialisationsprozeß gepragten Welt Wal (Mitmensch, Welt, ZUr Annahme 6@1-ohne In schon längst als Kongrefßthema fäl- neTr celbst gelangen könne, aberlig; ihre ehandlung durch Moraltheologen, auch in seiner dentität sich edroht WI15Se,die Zuhause Ländern miıt verschie- wel. ott ihm immer als „göttlich überlege-denen gesellschaftlichen Systemen hatten ©5 Du“” entigegentrete. Zur Chance wird der
un ınter verschiedenen weltanschau:  ®
Vorzeichen ihr Metier betrieben, erschien Atheismus für den Christen deswegen, weil

der Christ, die atente Anwesenheit des Un-vielversprechend. Vor allem Wa G-  - zu
efürchten, Q 61 die rörterung des glaubens seinem Glauben erkennend, Se1l-

nen Glauben ortw.  nd übersteigen muß,brennenden Problems der Normenfindung VMenn darin Q-  en zu falscher SicherheitAbstraktionen erschöpfen WUur':!  e. Um die gelangen SO!| Dieser Überstieg des Glaubensffentlichkeit wenigstens eiw: über diese un des Glaubens willen bedeutet, dielagung zu informieren, sind die Reterate, Hinwendung ZuUu ott ufs aktuiertdie den gemeinsamen Diskussionen ZU - und der im Glaubenden immer Nur gebanntegrunde lagen, dem hier angezeigten, von Unglaube Sprache gebracht wird, WOMU|den beiden Organisatoren des Kongresses sich grundsätzlich auch die Möglichkeit desesorgten Banı 34 der „Wiener Beiträge ZUF Dialogs mit dem Atheisten ergibt. IndemTheologie” gesammelt worden.
handelt sich E die Beiträge von Franz-

Biser diesen Dialog > Glaubensvollzug
NUur in der Exzentrität sich celbstMartin Schmölz und Atheismus),

Eugen Biser eine Kooperation VO
reichenden Menschen her begründet, eröff-
net ugleich den Weg zu der These O}rsten und Atheisten?), Panagiotis Dimi- dem „Bewußtsein einer VO:  » der Differenztropoulos Die Notwendigkeit und die nöti- der Anschauungen nicht behinderten Solida-

gen Voraussetzungen für die Zusammen- ritat, die sich ın immer Formen derarbeit zwischen Christen und Atheisten), ]0- Kooperation fortsetzen und bewähren will“cef eOrg Ziegler (Die Problematik Sitt- (34)licher Normen der pluralistischen Gesell-
schaft) und ertram C(TOowe (Der Dimitropoulos rechnet sowohl die Christen
Weg der Vereinten Nationen Allgemei- wıe die Atheisten (marxistischer Praägung)
[l Erklärung der Menschenrechte). Obgleich unter „die verantwortlichen Kämpfer U die
sich die genannten Autoren in ihren Darle- Lösung der menschlichen Probleme”, und
gungen auf AN1Z VerSs:  enen Argumenta- bescheinigt ihnen den Mut, „den brennen-
tionsebenen bewegen, stimmen 61e hinsicht- den Problemen die Priorität geben unter
lich der Frage nach dem Verhältnis zwischen gleichzeitigem vorübergehendem Beiseite-
Christen und Atheisten überein der AÄAn- schieben der theoretischen Probleme” (35)

Das gemeinsame Interesse der Lösungsicht, l afßs überspitzt formuliert die praktischer ufgaben dränge vVon selbst We1-Atheisten die oße Chance der Christen ter ZUu einem Ethos der Zusammenarbeit,seien. das seinerseits die Christen und AtheistenBesonders ichwird dieser Gedanke
von Sch:  ölz in die Debatte geworfen, erprüfung hrer theoretischen Stand-
erT, chenam! Texte referierend, be- punkte veranlasse.
merkt, sich der nichtgläubige Verhand- Ziegler wollte die Sisyphus-Arbeit eisten,
Jungspartner der Wahrheits!  ung auf die nach den voTrTausSgegangenen Referaten
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evangelisme wie katholisme Theologen 
immer wieder verfallen, überwinden läßt. 
Graz Winfried Gruber 

MORALTHEOLOGIE 

HÖRMANN KARUWEILER RUDOLF (Hg.), 
Zusammenarbeit von Christen und Atheisten. 
Das Problem der gemeinsamen sittlimen 
Normen. Moraltheologentagung 1969 in 
Wien. (Wiener Beiträge zur Theologie. Bd. 
34) (60.) Herder, Wien 1970. Kart. S 30.-, 
DM4.80. 
Der Kongreß der deutsmspramigen Moral­
theologen, der 1969 in Wien tagte und dazu 
erstmals auch Kollegen aus den Ostblock­
staaten eingeladen hatte, besmäftigte sich 
bei dieser Begegnung sinnvollerweise mit 
dem Thema „Zusammenarbeit von Christen 
und Atheisten". Die Frage der Findung sitt­
licher Normen in einer rasch sim verändern­
den und durch einen zunehmend komplexe­
ren Sozialisationsprozeß geprägten Welt war 
ohnehin schon längst als Kongreßthema fäl­
lig; ihre Behandlung durch Moraltheologen, 
die ihr Zuhause in Ländern mit versmie­
denen gesellschaftlimen Systemen hatten 
und unter versmiedenen weltanschaulichen 
Vorzeimen ihr Metier betrieben, ersmien 
vielverspremend. Vor allem war nimt zu 
befürmten, daß sim die Erörterung des 
brennenden Problems der Normenfindung in 
Abstraktionen ersmöpfen würde. Um die 
öffentlimkeit wenigstens in etwa über diese 
Tagung zu informieren, sind die Referate, 
die den gemeinsamen Diskussionen zu­
grunde lagen, in dem hier angezeigten, von 
den beiden Organisatoren des Kongresses 
besorgten Band 34 der „Wiener Beiträge zur 
Theologie" gesammelt worden. 
Es handelt sim um die Beiträge von Franz­
Martin Schmölz (Kirche und Atheismus), 
Eugen Biser (Gibt es eine Kooperation von 
Christen und Atheisten?), Panagiotis Dimi­
tropoulos (Die Notwendigkeit und die nöti­
gen Voraussetzungen .für die Zusammen­
arbeit zwischen Christen und Atheisten), Jo­
sef Georg Ziegler (Die Problematik sitt­
licher Normen in der pluralistischen Gesell­
schaft) und Mimael Bertram Crowe (Der 
Weg der Vereinten Nationen zur Allgemei­
nen Erklärung der Menschenremte). Obgleich 
sim die genannten Autoren in ihren Darle­
gungen auf ganz versmiedenen Argumenta­
tionsebenen bewegen, stimmen sie hinsimt­
lim der Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Christen und Atheisten überein in der An­
sicht, daß - überspitzt formuliert - die 
Atheisten die große Chance der Christen 
seien. 
Besonders nachdrücklich wird dieser Gedanke 
von Schmölz in die Debatte geworfen, wenn 
er, kirmenamtliche Texte referierend, be­
merkt, ,,daß sich der nichtgläubige Verhand­
lungspartner in der Wahrheitsfindung auf 
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allen Gebieten dieser Welt (gegenüber dem 
gläubigen Christen immer noch) im Vorteil 
befindet" (16). Einer Zusammenarbeit zwi­
schen Christen und Atheisten steht nach 
Schmölz im Augenblick eigentlich nur die 
Unfähigkeit der Christen entgegen, die 
autonomen irdischen Wirklimkeiten anzu­
erkennen (vgl. 17) und den eigenen morali­
smen Kategorienapparat entsprechend zu 
ändern (vgl. 13). 

Biser geht mit der These ins Gericht, ,,daß 
es sim beim Gegensatz von Christen und 
Atheisten ... um eine Differenz im inner­
sten Prinzip: Gott" (20) handle, und betont, 
daß „eine echte Relation von Theismus und 
Atheismus nicht mehr bestritten werden 
(könne), und bestünde sie nur darin, daß 
der Atheismus den Gottesglauben nach Art 
eines Smattenwurfs begleitet" (24). Den 
Beweis für diese These findet Biser, aus­
gehend von den modernen Atheismus-In­
terpretationen, in der Exzentrität des Men­
schen, der nur durch Bestätigung von außen 
(Mitmensch, Welt, Gott) zur Annahme sei­
ner selbst gelangen könne, aber dadurch 
auch in seiner Identität sich bedroht wisse, 
weil Gott ihm immer als „göttlich überlege­
nes Du" entgegentrete. Zur Chance wird der 
Atheismus für den Christen deswegen, weil 
der Christ, die latente Anwesenheit des Un­
glaubens in seinem Glauben erkennend, sei­
nen Glauben fortwährend übersteigen muß, 
wenn er darin nicht zu falscher Sicherheit 
gelangen soll. Dieser Oberstieg des Glaubens 
um des Glaubens willen bedeutet, daß die 
Hinwendung zu Gott aufs neue aktuiert 
und der im Glaubenden immer nur gebannte 
Unglaube zur Sprache gebracht wird, womit 
sich grundsätzlich auch die Möglimkeit des 
Dialogs mit dem Atheisten ergibt. Indem 
Biser diesen Dialog vom Glaubensvollzug 
des nur in der Exzentrität sich selbst er­
reichenden Menschen her begründet, eröff­
net er zugleich den Weg zu der These von 
dem „Bewußtsein einer von der Differenz 
der Anschauungen nimt behinderten Solida­
rität, .. die sich in immer neuen Formen der 
Kooperation fortsetzen und bewähren will" 
(34). 
Dimitropoulos rechnet sowohl die Christen 
wie die Atheisten (marxistischer Prägung) 
unter „die verantwortlichen Kämpfer um die 
Lösung der mensmlichen Probleme", und 
bescheinigt ihnen den Mut, ,,den brennen­
den Problemen die Priorität zu geben unter 
gleichzeitigem voriibergehendem Beiseite­
schieben der theoretischen Probleme" (35). 
Das gemeinsame Interesse an der Lösung 
praktismer Aufgaben dränge von selbst wei­
ter zu einem Ethos der Zusammenarbeit, 
das seinerseits die Christen und Atheisten 
zur Oberprüfung ihrer theoretismen Stand­
punkte veranlasse. 
Ziegler wollte die Sisyphus-Arbeit leisten, 
die nam den vorausgegangenen Referaten 



anstand, und 15 Grundsätzliche wenden, etwa chreibt „Wenn also ott gefällt,
Schmölz aus pastoraler, Biser aus fun- seine der Kirche registrierten Christen

damentaltheologischer und Dimitropoulos Jenseits N den Atheisten Zu verbinden,
S den Christen B  en mehr gefallenpragmatischer Sicht Thema „Zusam-

menarbeit S Christen und Atheisten“ bei- dürfen, S:  iner falschen Theologie heraus
die brüderliche Zusammenarbeit mit den-gesteuert hatte. Ziegler stellt das Gesetz der

Polarität den Anfang ceiner CHUN- celben Atheisten, den ‚getrennten Brüdern’,
und erk1  ärt:  . „Da die Pole‘ (Statik und abzulehnen S (15)

Dynamik, Obijekt und Subjekt, esetz und Die Frage nach der theologischen alitä|Willkür), von denen mens:  @5 Erkennen des Atheismus ist auch Biser c
und Handeln bestimmt werden, 28  cht fixier- Eine pra Verständigung mit dem
bar S11n  d, ist ein ständiger Balanceakt die Atheismus csich vorzustellen, macht 5
notwendige Folge ‘ (42.) Zu Balanceakten Schwierigkeiten. ber wie soll eine theore-
muß die Moraltheologie ihre uflu: neh-
men, weil einerseits nicht leugnen ist,

tische Verständigung gehen (vgl.
19)7 Der Hinweis auf „punktuelle eme1n-

daß 5 bsolut ge ethische Prinzipien samkeiten zwischen den beiden Extremen
gibt, und el P anderseits ebenso einsichtig des Glaubens und Unglaubens, „die den
ist, laß diese Prinzipien „auf ihre Konfor- Ogischen Brückenschlag nach Art
m mit der Natur des Menschen über- Stützen erleichtern (30), krankt an der
prüft“” (50) werden müssen. Im Blick auf Vorstellung, zugrunde liegt. Kann
ese Polarität spricht Ziegler VvVon ‚„inadä- Nan Glauben und nglauben S :heologi-
ua) und präzisierbaren absoluten Ver- scher Sicht wirklich als z7wei Extreme behan-
haltensprinzipien des sittlichen Naturgeset- deln? Wer von dieser Vorstellung aus argu-
s und des pOositiv öttlichen Gesetzes”“ mentiert, hat damit bereits auch das ÄArgu-(50 und 52) Wenn die Moraltheologie ese ment die These von der theoretischen
Prinzipien sich verfügbar achen wolle,

Sie „der Polarität zwischen absolu- Verständigung zwischen Glauben Un-
lauben bereitgestellt. Im übrigen betont

H Prinzip und relativer Fxistenz“ (53)
scie Ge-

1ser „S;o T der Gegensatz von
Rechnung agen, und Unglaube dialogischen Akten

stalt ıner  ‚! anthropologischen eologie er'! werden kann, SC bleibt er als
nehme. solcher doch seiner vollen Schärfe beste-
Crowe führte das Thema „Zusammenarbeit hen (30) Warum aber dann die Forderung
von Christen Atheisten“ wieder auf die auch nach theoretischer Verständigung?
Ebene der Pragmatik 1n  .  dem er mit

Maritain betonte, EXC das Zusammen- Dimitropoulos sch. die Ebene die Ver-
ständigung zwischen Atheisten unden der Menschen nicht die Begründung sten, In!  .  dem Gruppen „Philan-der Menschenrechte das erste sel, sondern thropen“ (35) stempelt. ‚weifellos rührt1  hre Umsetzbarkeit Handlungsprinzipien. damit n eine Saite, deren Schwingungs-Die Frage der Begründung sollte damit Je- frequenz anz auf geistigendoch nicht als Belanglosigkeit abgestempelt Strömungen der Gegenwart abgestimmt undwerden, obwo Crowe eigens darauf hin- PSWEe wohl auch unverzichtbar ist, aberzuweist, daß diese Begründung nicht zZUu cehr christlicher Glaube ebt nicht LUr Gnaden

15 Grundsätzliche gehen sollte. D  Mit Wegsens-
strukturen gel nichts anzufangen (vgl 59) geistiger Strömungen, da sind geschicht-

ches Denken, Säkularisierung und Mündig-
Sieht m N:  u ZU, dann ist Hau dieser eit des heutigen Menschen vgl 35) Das
Vorbehalt Crowes gegen das Grundsätzliche wiederum nicht auUs, die Chri-

pen die Wesensstrukturen, der allen c{ mıit den Atheisten zusammenarbeiten,
Reftferaten anhaftet. Natürlich hat Schmölz aber die Form der Zusammenarbeit bestimmt
recht, auf die unterschiedliche Be- Gi!  Q- nicht Aur nach den Gesetzen der Prag-
urteilung des Atheismus auf dem Vatikanum matik. Von den risten dürfte mehr VOT -

und au  erksam macht, aber dieser Jangt gein.
Unterschied B-  en die theologische Ziegler hat mit seiner These von den
alitä; des Atheismus, und eT ist schon „inadäquaten und präzisierbaren absolu-

nich:  r SC  O grundsätzlich, daß von ten Verhaltensprinzipien bzw. mit der
„der Ablösung des alten und r1g0oros ange- „Unterscheidung zwischen absolutem Prin-
wandten T:  DS ‚extra ecclesiam nulla ZIp der Essenzethik und relativer konkreter
lus' durch das ZLeUt Prinzip ‚Auch der Atheigt Norm der Existentialethik“ (45) zweifellos
kann 1n den Himmel kommen!‘ ” sprechen dem theologischen und dem pragmatischen
müßte theologische Qualität des theis- Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Chri-

und die Zusammenarbeit mit den Athe- und Atheisten Rechnung getiragen und
ısten liegen auf zwei 5alıs verschiedenen GÄil  Q 5 ebenso zweifelsfrei zu der tra-
Ebenen. Sie zZu unterscheiden, ist wesen!' ditionellen moraltheologischen Position be-

die eologie. Unwesentlich dagegen ist  a kannt. Aber gleichzeitig »ahlte auch dem
gie das argumentum a ominem, von pragmatischen en seinen Tribut, und

dem sich zuviel erwartet, [L ZWar mit geinem Vorschlag, die Moraltheolo-
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anstand, und ins Grundsätzliche wenden, 
was Schmölz aus pastoraler, Biser aus fun­
damentaltheologischer und Dimitropoulos aus 
pragmatischer Sicht zum Thema „Zusam­
menarbeit von Christen und Atheisten" bei­
gesteuert hatte. Ziegler stellt das Gesetz der 
Polarität an den Anfang seiner Oberlegun­
gen und erklärt: ,,Da die Pole" (Statik und 
Dynamik, Objekt und Subjekt, Gesetz und 
Willkür), von denen mensdtliches Erkennen 
und Handeln bestimmt werden, ,,nicht ßxier­
bar sind, ist ein ständiger Balanceakt die 
notwendige Folge' (42.). Zu Balanceakten 
muß die Moraltheologie ihre Zuflucht neh­
men, weil einerseits nicht zu leugnen ist, 
daß es absolut gültige ethische Prinzipien 
gibt, und weil es anderseits ebenso einsichtig 
ist, daß diese Prinzipien „auf ihre Konfor­
mität mit der Natur des Menschen über­
prüft" (50) werden müssen. Im Blick auf 
diese Polarität spricht Ziegler von „inadä­
quaten und präzisierbaren absoluten Ver­
haltensprinzipien des sittlichen Naturgeset­
zes und des positiv göttlichen Gesetzes" 
(50 und 52). Wenn die Moraltheologie diese 
Prinzipien sich verfügbar machen wolle, 
müsse sie „der Polarität zwischen absolu­
tem Prinzip und relativer Existenz" (53) 
dadurch Rechnung tragen, daß sie die Ge­
stalt einer anthropologischen Theologie an­
nehme. 
Crowe führte das Thema „Zusammenarbeit 
von Christen und Atheisten" wieder auf die 
Ebene der Pragmatik zurück, indem er mit 
J. Maritain betonte, daß für das Zusammen­
leben der Menschen nicht die Begründung 
der Menschenrechte das erste sei, sondern 
ihre Umsetzbarkeit in Handlungsprinzipien. 
Die Frage der Begründung sollte damit je­
doch nicht als Belanglosigkeit abgestempelt 
werden, obwohl Crowe eigens darauf hin­
zuweist, daß diese Begründung nicht zu sehr 
ins Grundsätzliche gehen sollte. Mit Wesens­
strukturen sei nichts anzufangen (vgl. 59). 

Sieht man genau zu, dann ist es genau dieser 
Vorbehalt Crowes gegen das Grundsätzliche 
und gegen die Wesensstrukturen, der allen 
Referaten anhaftet. Natürlich hat Schmölz 
recht, wenn er auf die unterschiedliche Be­
urteilung des Atheismus auf dem Vatikanum 
1 und II aufmerksam macht, aber dieser 
Unterschied betrifft nicht die theologische 
Qualität des Atheismus, und er ist schon 
gar nicht so grundsätzlich, daB man von 
,,der Ablösung des alten und rigoros ange­
wandten Prinzips ,extra ecclesiam nulla sa­
lus' durch das neue Prinzip ,Auch der Atheist 
kann in den Himmel kommen' " sprechen 
müßte. Die theologische Qualität des Atheis­
mus und die Zusammenarbeit mit den Athe­
isten liegen auf zwei ganz verschiedenen 
Ebenen. Sie zu unterscheiden, ist wesentlich 
für die Theologie. Unwesentlich dagegen ist 
für sie das argumentum ad hominem, von 
dem sich Schmölz zuviel erwartet, wenn er 
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etwa schreibt: ,,Wenn es also Gott gefällt, 
seine in der Kirche registrierten Christen 
im Jenseits mit den Atheisten zu verbinden, 
wird es den Christen nicht mehr gefallen 
dürfen, aus einer falschen Theologie heraus 
die brüderliche Zusammenarbeit mit den­
selben Atheisten, den ,getrennten Brüdern', 
... abzulehnen" (15). 
Die Frage nach der theologischen Qualität 
des Atheismus ist auch an Biser zu richten. 
Eine praktische Verständigung mit dem 
Atheismus sich vorzustellen, macht keine 
Schwierigkeiten. Aber wie soll eine theore­
tische Verständigung vonstatten gehen (vgl. 
19)? Der Hinweis auf „punktuelle Gemein­
samkeiten" zwischen den beiden Extremen 
des Glaubens und Unglaubens, ,,die den 
dialogischen Brückenschlag nach Art von 
Stützen erleichtern" (30), krankt an der 
Vorstellung, die ihm zugrunde liegt. Kann 
man Glauben und Unglauben aus theologi­
scher Sicht wirklich als zwei Extreme behan­
deln? Wer von dieser Vorstellung aus argu­
mentiert, hat damit bereits auch das Argu­
ment für die These von der theoretischen 
Verständigung zwischen Glauben und Un­
glauben bereitgestellt. Im übrigen betont 
Biser selber: ,,So sehr der Gegensatz von 
Glaube und Unglaube in dialogischen Akten 
überbrückt werden kann, so bleibt er als 
solcher doch in seiner vollen Schärfe beste­
hen" (30). Warum aber dann die Forderung 
auch nach theoretischer Verständigung? 

Dimitropoulos schafft die Ebene für die Ver­
ständigung zwischen Atheisten und Chri­
sten, indem er beide Gruppen zu „Philan­
thropen" (35) stempelt. Zweifellos rührt er 
damit an eine Saite, deren Schwingungs­
frequenz ganz und gar auf die geistigen 
Strömungen der Gegenwart abgestimmt und 
deswegen wohl auch unverzichtbar ist, aber 
christlicher Glaube lebt nicht nur von Gnaden 
geistiger Strömungen, als da sind geschicht­
liches Denken, Säkularisierung und Mündig­
keit des heutigen Menschen (vgl. 35). Das 
sdtließt wiederum nicht aus, daß die Chri­
sten mit den Atheisten zusammenarbeiten, 
aber die Form der Zusammenarbeit bestimmt 
sich nicht nur nach den Gesetzen der Prag­
matik. Von den Christen dürfte mehr ver­
langt sein. 
Ziegler hat mit seiner These von den 
,,inadäquaten und präzisierbaren absolu­
ten Verhaltensprinzipien" bzw. mit der 
,,Unterscheidung zwischen absolutem Prin­
zip der Essenzethik und relativer konkreter 
Norm der Existentialethik" ( 45) zweifellos 
dem theologischen und dem pragmatischen 
Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Chri­
sten und Atheisten Rechnung getragen und 
sich damit ebenso zweifelsfrei zu der tra­
ditionellen moraltheologischen Position be­
kannt. Aber gleichzeitig zahlte auch er dem 
pragmatischen Denken seinen Tribut, und 
zwar mit seinem Vorsdtlag, die Moraltheolo-
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gie als „anthropologische eologie  ‚« kon-
Französisch-Kanadas.
Ein wertvoller Beitrag ZUTI Kirchengeschichte

pieren.
Es scheint, [As  L zun  £ ugen! das Selbst- Kremsmünster Konrad Kienesberger
verständnis der Theolo >  f& den eologen
die größten Schwierigkeiten bereitet.

IRCHENRECH!TTübingen 05SeE Rief
H  ME N5S, Das l-anoni-
sche Veräußerungsverbot 177 echt der Bun-Le rigorisme XVITe eigcle.

Mgr de Saint-Vallier le sacrament de desrepublik Deutschland. (KStuT, Bd. 25)
penitence, „Recherches et syntheses“, SC

Ln
(XX Ü, 161) G  runer,  &e Amsterdam 1970

tiıon de morale, Duculot, Gem-
bloux 1971. Kart. lam. 350.—, Das weıt: Gebiet der Vermögens-
Vft entwirf£ft 1  {  im Rahmen einer ufschluß- verwaltung und insbesondere das kano:;
reichen moraltheologischen Spezialunter- schen Recht S{al  erte Veräußerungsverbot

für kirchliches ermögen stellt B-  . LUr imsuchung über die ZUF eit von Megr. de innerkirchlichen, csöndern mehr nochSaint-Vallier der Diözese ecC ufig Staatskirchenrecht einzelner Länder einepraktizierte Absolutionsverweigerung ein [1- schwer überschaubare Rechtsmaterie dar. Esschauliches Bild der religiösen atıon wäh-
ist daher ein begrüßenswertes Unternehmen,rend der frül Siedlungsperiode Aana! den vielfältigen Verflechtungen zwischenISp! Hofkaplan beim französischen kirchlichen und siaa Normen diesemSonnenkönig udwig XIV., hatte Saint-

Vallier nach seiner Ernennung Un zweiten Bereich nachzugehen
Bischof S Quebec (1685—1727) D-  Pn Der Vertasser der vorliegenden Arbeit, die

als Dissertation der Fakultät der Abtei-eın riesigen Pastoralgebiet zZu verwalten, OM1-
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gie als „anthropologische Theologie" zu kon­
zipieren. 
Es scheint, daß im Augenblick das Selbst­
verständnis der Theologie den Theologen 
die größten Schwierigkeiten bereitet. 

Tübingen ]osef Rief 

PLANTE GUY, Le rigorisme au XVIIe siecle. 
Mgr. de Saint-Vallier et le sacrament de 
penitence. (,,Recherches et syntheses", sec­
tion de morale, VIII). (189.) Duculot, Gem­
bloux 1971. Kart. lam. FB 350.-. 

Vf. entwirft im Rahmen einer aufschluß­
reichen moraltheologischen Spezialunter­
suchung über die zur Zeit von Mgr. de 
Saint-V allier in der Diözese Quebec häufig 
praktizierte Absolutionsverweigerung ein an­
schauliches Bild der religiösen Situation wäh­
rend der frühen Siedlungsperiode Kanadas. 
Ursprünglich Hofkaplan beim französischen 
Sonnenkönig Ludwig XIV., hatte de Saint­
V allier nach seiner Ernennung zum zweiten 
Bischof von Quebec (1685-1727) nicht nur 
ein riesigen Pastoralgebiet zu verwalten, son­
dern auch eine vielfach verwahrloste Di­
özese neu aufzubauen (33). Wenn er dabei 
oft mit seinen geistlichen Amtsbrüdern und 
den zivilen Behörden Schwierigkeiten hatte, 
so waren diese einerseits auf seine straffe 
und kompromißlose Haltung in pastoral­
theologischen Belangen zurückzuführen, an­
derseits auf die mißliche sozialpolitische 
Lage der jungen und weitausgedehnten Ko­
lonie, die ständig von feindseligen Indianern 
bedroht war und in der alten Heimat viel 
zuwenig Rückhalt fand {37 ff.). Der Gefahr 
des unwürdigen Sakramentenempfanges so­
wie der sittlichen Ausschweifung in Beneh­
men und Kleidung, dem Alkoholmißbrauch 
(Schnapsverkauf an die Indianer!), der reli­
giösen Gleichgültigkeit, dem Müßiggang, Wu­
cher, Geiz und anderen Lastern sollte durch 
eine rigoros praktizierte Absolutionsverwei­
gerung gesteuert werden (72 ff.). De Saint­
Vallier gab zu diesem Zweck einen eigenen 
Katechismus, ein Diözesanrituale und zahl­
reiche Pastoralschreiben heraus, wobei er 
sich weitgehend an die Prinzipien der da­
mals geltenden, in manchen dem Rigorismus 
der Jansenisten ähnelnden katholischen Re­
form der französischen Bischöfe hielt (131 
ff.). Auch in Europa war damals die vom 
hl. Karl Borromäus angeregte Praxis der 
Absolutionsverweigerung für indisponierte 
Pönitenten häufig anzutreffen (170). Ist Mgr. 
de Saint-V allier in seinem Seeleneifer mit­
unter zu weit gegangen, so war es doch der 
pastoralen Tatkraft dieses Oberhirten und 
seiner Umsicht, gepaart mit tiefer persön­
licher Frömmigkeit, zu danken, daß die Di­
özese Quebec allmählich einer intensiven 
Erneuerung des religiösen Lebens entgegen­
reifte. 
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Ein wertvoller Beitrag zur Kirchengeschichte 
Französisch-Kanadas. 
Kremsmünster Konrad Kienesberger 

KIRCHENRECHT 

HEINRICHSMEIER CLEMENS, Das kanoni­
sche Veräußerungsverbot im Recht der Bun­
desrepublik Deutschland. (KStuT, Bd. 25) 
(XXVI u. 161) Grüner, Amsterdam 1970. 
Ln. Hfl 30.-. 
Das weite Gebiet der kirchlichen Vermögens­
verwaltung und insbesondere das im kanoni­
schen Recht statuierte Veräußerungsverbot 
für kirchliches Vermögen stellt nicht nur im 
innerkirchlichen, sondern mehr noch im 
Staatskirchenrecht einzelner Länder eine 
schwer überschaubare Rechtsmaterie dar. Es 
ist daher ein begrüßenswertes Unternehmen, 
den vielfältigen Verflechtungen zwischen 
kirchlichen und staatlichen Normen in diesem 
Bereich nachzugehen. 
Der Verfasser der vorliegenden Arbeit, die 
als Dissertation an der Fakultät der Abtei­
lung für Katholische Theologie der Ruhr­
Universität Bochum approbiert wurde, zeigt 
die rechtliche Relevanz des kanonischen Ver­
äußerungsverbotes im Recht der Bundes­
republik Deutschland auf. 
Im ersten Teil der Arbeit wird das kanoni­
sche Veräußerungsverbot im innerkirchlichen 
Recht in einer guten Obersicht dargeboten. 
In diesem Zusammenhang wäre nach meinem 
Dafürhalten der Begriff der ordentlichen und 
außerordentlichen Verwaltung kirchlichen 
Vermögens einer eingehenderen Klärung zu­
zuführen gewesen. Die gelegentlichen Hin­
weise (etwa S. 24) gehen auf die Problema­
tik der Abgrenzung der beiden Begriffe nicht 
ein. 
Der zweite Teil der Studie ist der Frage ge­
widmet, inwieweit das kanonische Ver­
äußerungsverbot im Staatskirchenrecht der 
Bundesrepublik relevant ist. Die Darstellung 
dieser schwierigen Quellenlage das 
Staatskirchenrecht Deutschlands wird ja zu 
einem erheblichen Teil vom Länderrecht ge­
bildet - muß als vorbildlich bezeichnet wer­
den. Die sehr ins Detail gehende Unter­
suchung bildet eine für Theorie und Praxis 
gleichermaßen brauchbare Zusammenfassung 
der Rechtsquellen. 
Im dritten Teil befaßt sich das Buch mit den 
Wirkungen des kanonischen Veräußerungs­
verbotes im bürgerlich-rechtlichen Bereich. 
Hier bietet sich Vf. Gelegenheit, eingehende 
Kenntnis von Gesetz, Lehre und Judikatur 
einerseits, sowie selbständiges Durchdringen 
der nicht immer leicht zu durchschauenden 
Verflechtungen von kirchlichem und staatli­
chem Recht andererseits unter Beweis zu 
stellen. Eingehend beleuchtet wird in diesem 
Zusammenhang u. a. die Frage staatlicher 
Rechtsfolgen bei Fehlen der kirchenbehörd-


